	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Arbeitsbereich:
· Grünpflege
· Forst- und 
Waldarbeit
· Baumpflege

	Betriebsanweisung
	Tätigkeit:
· Baumpflege sowie Forst- und Waldarbeiten an befallenen Bäumen und in befallenen Beständen
· Arbeiten (z. B. Grünpflegearbeiten) in der Nähe von befallenen Bäumen
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	zu biogenen Stoffen
	
	 

	 
	
	
Firma:

	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	GEFÄHRDUNGEN DURCH BIOGENE STOFFE
	 

	 
	Brennhaare des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoea processionea)
	 

	 
	
	 

	 
	GEFAHREN FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN
	 

	 
	

	Gesundheitliche Wirkungen:
Beim Kontakt mit den Brennhaaren des Eichenprozessionsspinners kann es zu erheblichen gesundheitlichen Beschwerden kommen. Hierzu zählen insbesondere stark juckende Hautreaktionen, Augen- und Atemwegsreizungen, Husten sowie in schweren Fällen asthmatische oder allergische Reaktionen.  
	 

	
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	Hygienevorgaben:
Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
· Der Hautschutzplan ist zu beachten.
· Die Pausen- oder Bereitschaftsräume bzw. Tagesunterkünfte nicht mit kontaminierter oder stark belasteter Arbeitskleidung betreten.

Maßnahmen zur Reinigung:
· Verwendete Arbeitsmittel sind sachgerecht zu reinigen.
· Hände und exponierte Hautpartien gründlich reinigen.
· Die Bekleidung muss täglich gewechselt werden, da davon ausgegangen werden muss das sie kontaminiert ist.
· Nach Verlassen des Arbeitsbereiches ist PSA zum mehrfachen Gebrauch (Korbbrille, Schutzhandschuhe mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit, Schuhwerk) 
abzulegen und sachgerecht zu reinigen. 
· Eventuell kontaminierte Kleidung bei mindestens 60 °C waschen.
· Beim Reinigen benutzter Arbeitsmittel und des Fahrzeugs Schutzkleidung tragen.

Maßnahmen zur Verhütung einer Exposition:
· Information und Sensibilisierung der Mitarbeitenden im Rahmen von Unterweisungen.
· Raupen können vor dem dritten Larvenstadium mit Bacillus thuringiensis - Präparaten (Anwendung entsprechend ihrer Zulassung und ausschließlich durch sachkundige Personen) behandelt werden. 
· Die Entfernung von Gespinstnestern ab dem dritten Larvenstadium darf nur durch fachkundige Personen oder spezialisierte Unternehmen erfolgen. Hierfür sind vorzugsweise Staubsauger der Staubklasse H, gegebenenfalls mit Vorabscheider, einzusetzen.  
· Vor Baumarbeiten sind Eichen auf Befall durch den Eichenprozessionsspinner zu kontrollieren.
· Bei Sichtung durch den Eichenprozessionsspinner ist Abstand zu halten.
· Befallene Bereiche in öffentlichen Anlagen sind während bestehender Gefährdung abzusperren und mit Warnhinweisen zu kennzeichnen. Je nach Befallsstärke, Witterung und Publikumsverkehr sind ausreichende Sicherheitsabstände einzuhalten. 
· Raupen und Raupennester dürfen nicht berührt werden, jeglicher Hautkontakt ist zu 
vermeiden.
· Aufwirbelungen der Brennhaare, z. B. durch Abbrennen oder Abspülen der Nester mit Wasserstrahl, sind zu vermeiden.
· Das Binden bzw. Fixieren von Brennhaaren oder Gespinstnestern mit Natronwasserglas oder Sprühkleber darf nur durch fachkundige Personen erfolgen.  

Vor dem Einsatz der Hubarbeitsbühne müssen alle an der Bekämpfung beteiligten Personen im Umgang mit der Bühne geschult werden (Notablass üben). 

Empfohlene PSA bei der Entfernung der Gespinstnester
· Geschlossene leicht zu reinigende Stiefel
· Schutzhandschuhe (reißfeste Latexhandschuhe)
· Einwegschutzanzug Kategorie III, mindestens Typ 4B 
· Haube lang
· gebläseunterstützter Atemschutz mit Partikelfilter

Empfohlene PSA für den Sicherungsposten
· Windrichtung beachten, nicht im Flugradius der Brennhaare stehen und stets Blickkontakt zur arbeitenden Person halten.
· Geschlossene leicht zu reinigende Stiefel
· Schutzhandschuhe (reißfeste Latexhandschuhe)
· Einwegschutzanzug min. Typ 4B
· partikelfiltrierenden Atemschutz (im Handel erhältlich als Feinstaubmaske) FFP2/FFP3 
mit Ausatemventil
· Schutzbrille
	 

	 
	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
· Beim Auftreten akuter Krankheitssymptome wie z. B. Nesselsucht (stark juckende Schwellung) oder Bindehautentzündung ist ein Arzt aufzusuchen mit dem Hinweis auf Kontakt zu Brennhaaren des Eichenprozessionsspinners.
· Es wird empfohlen, die Beratung durch den Betriebsarzt bzw. die Arbeitsmedizinische Vorsorge zu nutzen.

	Vorgesetzter: 	Tel.-Nr.:

		

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE
	NOTRUF 112
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· Sind mehr als 60 % des Körpers betroffen, Notruf absetzen. 
· Auch kleine Wunden sind sachgerecht mit feuchten Einwegtüchern zu behandeln.
· Nach Hautkontakt ist schnellstmöglich die Kleidung zu wechseln, nach Augenkontakt sind die Augen mit viel Wasser auszuspülen (eine Augenspülflasche ist zu verwenden), und es ist ein Arzt aufzusuchen.
· Die betroffene Hautpartie kühlen (z. B. Kühlakkus, sofort-Kühlpacks – werden durch Druck aktiviert),
· bei einem Notfall (anaphylaktischer Schock bzw. bei einem Stich in den Mund- und Rachenraum oder den Hals) ist umgehend ein Notruf abzusetzen.
· Generelle Symptome einer allergischen Reaktion sind Juckreiz, Hautausschlägen nicht nur an der Stichstelle, Hitzegefühl am ganzen Körper, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Herzrasen, Blutdruckabfall, Ohnmacht, Herz- und Kreislaufstillstand.
· Betroffene je nach Kreislaufzustand passend lagern (bei Atemnot Oberkörper erhöht, ansonsten Flachlagerung mit erhöhten Beinen)
· Betroffene nicht allein lassen, die Körperwärme erhalten, 
· bei beginnender Bewusstlosigkeit und normaler Atmung: Seitenlage mit überstrecktem Kopf,
· bei Kreislaufstillstand: Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen.
· Wenn eine Hilfeleistung notwendig war, ist der Stich in den Meldeblock einzutragen.
                      
                Ersthelfer:	                                             Tel.-Nr.:

	 

	 
	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
	 

	 
	
· Sämtliche Abfälle sind einer Müllverbrennung zuzuführen.
· Hubarbeitsbühnen, vor allem Leihgeräte sind so stark kontaminiert das auch hier eine äußerliche Reinigung nicht ausreicht. Der Einsatz muss dem Verleiher gemeldet werden.
· Das Spülwasser soll wegen der Konzentration und der langen Lebensdauer der Brennhaare nicht an der Oberfläche versickern und ist daher der Kanalisation zuzuführen.
· Chemikalienschutzanzug (Einweg-Overall) ist nach dem Einsatz mit der Außenseite nach innen zusammenzurollen und mit weiterer PSA zum einmaligen Gebrauch (Feinstaubmaske) in dicht schließenden Behältern zu entsorgen.

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
		Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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